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Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz im Kanton Bern

HHP
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M

Kurt Nuspliger
Staatsschreiber des Kantons
Bern

Lehrbeauftragter für Staats-
recht an der Universität Bern

: :

1 Grundlagen
Seit dem l. Januar 1995 gilt im Kanton Bern
das «Öffentlichkeitsprinzip». Nach Arti-
kel 17 Absatz 3 der bernischen Verfassung
hat jede Person ein «Recht auf Einsicht in
amtliche Akten, soweit keine überwiegen-
den öffentlichen oder privaten Interessen

entgegenstehen»'. Früher galt das «Geheim-

haltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbe-
halt»; seit zehn Jahren gilt das «Öffentlich-

keitsprinzipmit Geheimhaltungsvorbehalt».
Mit diesem Paradigmawechsel hat der Kan-

ton Bern in der Schweiz eine Pionierrolle
übernommen®.

In der Zwischenzeit sind ihm zahlreiche

Kantone und der Bund gefolgt. Ein erleich-

terter Zugang der Bürgerinnen und Bürger
zu staatlichen Akten und eine aktivere In-
formationspolitik der Behörden sollen das

Vertrauen in staatliches Handeln gerade
auch unter den Bedingungen der moder-

nen Kommunikationsgesellschaft sicher-
stellen. Hinzuweisen ist in diesem Zusam-

menhang auch auf die neue Verfassung des

Kantons Schaffhausen, welche in Artikel 47

Absatz 4 festhält, dass die Behörden die In-
formation künftiger Generationen sicher-

stellen, indem sie ihre Tätigkeit angemes-
sen dokumentieren und archivieren.

Am 1. Januar 1995 wurde im Kanton
Bern nicht nur das Öffentlichkeitsprinzip
verfassungsrechtlich verankert. Auch im Be-

reich des Datenschutzes wurden verschie-

dene, bisher auf Gesetzesstufe garantierte
Ansprüche als verfassungsmässige Rechte

ausgestaltet. Nach Artikel 18 Absatz 1 der

Berner Verfassung hat jede Person das

Recht, «die über sie bearbeiteten Daten ein-
zusehen und zu verlangen, dass unwichtige
Daten berichtigt und ungeeignete oder un-
nötige Daten vernichtet werden». Artikel 18

Absatz 2 der Verfassung legt fest, dass Be-

hörden Personendaten nur bearbeiten dür-
fen, «wenn eine gesetzliche Grundlage be-

steht und die Daten für die Erfüllung ihrer

Aufgaben geeignet und notwendig sind»'.

Personenbezogene Daten unterliegen
grundsätzlich ebenfalls dem Öffentlich-
keitsprinzip. Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung hat jedoch auch Grund-
rechtsqualität und steht dem Grundrecht
auf Zugang zu amtlichen Informationen
entgegen''.

Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers und
der Gerichte, zwischen beiden Rechtsan-

Sprüchen optimale Konkordanz herzustel-
len und die Schnittstellen auszuleuchten.

Das Recht auf informationelle Selbstbe-

Stimmung steht auch unter dem Schutz der

Bundesverfassung. Dieses Recht wurde vom
Bundesgericht schon im Jahre 1987 als un-
geschriebenes Grundrecht anerkannt und

später in Artikel 13 Absatz 2 der Bundesver-

fassung verankert'. Danach hat jede Person

«Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ih-
rer persönlichen Daten».

Demgegenüber ist das Öffentlichkeits-

prinzip nicht Gegenstand der Bundesver-

fassung. Im Vorentwurf zu einer neuen Ver-

fassung hatte der Bundesrat allerdings noch
eine Variante zur Einführung dieses Prin-
zips vorgelegt". Nach diesem Vorschlag hät-

ten die Bundesbehörden allen Personen
Einsicht in amtliche Akten gewähren müs-

sen, soweit nicht überwiegende öffentliche
oder private Interessen entgegenstehen.
Diese Variante löste im Vernehmlassungs-
verfahren kontroverse Reaktionen aus/

Später kam der Bundesrat zum Schluss,

dass für die Einführung des Öffentlichkeits-

prinzips keine explizite Verfassungsgrund-
läge notwendig sei. Das von den eidgenös-
sischen Räten am 17. Dezember 2004
verabschiedete Öffentlichkeitsgesetz® stützt
sich auf die Kompetenz der Bundesver-

Sammlung zur Behandlung von Geschäften,

die in die Zuständigkeit des Bundes fallen
und keiner andern Behörde zugewiesen
sind®.

2. Gründe für die Einführung
des Öffentlichkeitsprinzips
Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold hat

im Ständerat am 9. Dezember 2003 die
Gründe für die Einführung des Öffentlich-

keitsprinzips zusammenfassend darge-
stellt'". Die folgenden Argumente stehen im
Vordergrund:
• Das Öffentlichkeitsprinzip schafft Ver-

trauen in staatliches Handeln. Transpa-

renz schafft Vertrauen. Transparenz er-

möglicht aber auch Kontrolle. Das

Öffentlichkeitsprinzip kann als zusätzli-
ches Instrument zur Kontrolle der Ver-

waltung gesehen werden.
• Das Öffentlichkeitsprinzip trägt bei zur

Entwicklung einer modernen Verwal-

tungskultur. In der Verwaltung wächst
das Bewusstsein für den Umgang mit den

Informationsressourcen. Dokumente
können von Anfang an so erfasst werden,
dass der Zugang für einen weiteren Kreis

berechtigter Personen erleichtert wird.
Dabei gibt es auch Schranken des Öffent-

lichkeitsprinzips. Aus überwiegenden öf-
fentlichen oder privaten Interessen kön-
nen Informationen auch in Zukunft
vertraulich bleiben.
Es gibt auch Argumente gegen die Ein-

führung des Öffentlichkeitsprinzips. Das

Öffentlichkeitsprinzip kann in bestimmten
Konstellationen den Willensbildungspro-
zess erschweren und die Verwaltung mit

' Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV
BE; SR 131.212). Das in der Verfassung verankerte Öf-

fentlichkeitsprinzip wurde durch das Gesetz vom 2. No-
vember 1993 über die Information der Bevölkerung
(Informationsgesetz, IG; BSG 107.1) und durch die Ver-

Ordnung vom 26. Oktober 1994 über die Information
der Bevölkerung (Informationsverordnung, IV; BSG

107.111) konkretisiert. Diese beiden Erlasse sind eben-

falls am 1. Januar 1995 in Kraft getreten.
* Vgl. dazu Kurt Nuspliger, Das Informationsgesetz des

Kantons Bern, in: A. Taugwalder (Hrsg.), «Public Re-

lations» in der öffentlichen Verwaltung, Schriftenreihe
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswis-
senschaften (SGVW), Band 33, Bern 1995, 43 ff.; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage,
Bern 1999, 300; Pascal Mahon, L'information par les

autorités, ZSR 1999 II 201 ff., 321 ff.
* Vgl. dazu Walter Kälin/Urs Bolz (Hrsg.), Handbuch
des bernischen Verfassungsrechts, Bern/Stuttgart/Wien
1995, 278 ff.
* Isabelle Häner, Das Öffentlichkeitsprinzip in der Ver-

waltung im Bund und in den Kantonen - Neuere Ent-

Wicklungen, in: ZB1 2003 281 ff., 294.
* BGE 113 la 1; 113 Ia 257; ausdrücklich auch BGE 120

II 118; 1221 153; 127 III 181. Vgl. dazu Rainer J. Schwei-

zer, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/
Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die
schweizerische Bundesverfassung, Zürich/Basel/Genf
2002, N. 38 zu Artikel 13 Absatz 2 BV.
* Artikel 154 Absatz 2 VE 95.
* BB1 1997 I 86 und 412; neu hält Artikel 180 Absatz 2

BV fest, dass der Bundesrat die Öffentlichkeit rechtzei-

tig und umfassend über seine Tätigkeit informiert, «so-

weit nicht überwiegende öffentliche oder private Inte-

ressen entgegenstehen».
® Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das öf-
fentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (öffentlichkeits-
gesetz, BGÖ; BB1 2004 7269 ff.).
® Artikel 173 Absatz 2 BV.

Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003

zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwal-

tung, BB1 2003 1963 ff., 1973 ff.
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Dossier «Öffentlichkeitsgesetz»

Zusatzarbeiten belasten. Es ist deshalb

denkbar, Teile der Behörden oder des Wil-
lensbildungsprozesses vom Öffentlichkeits-

prinzip auszunehmen. So ist etwa der
Bundesrat als Kollegialbehörde vom Gel-

tungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes
ausgeschlossen. Es besteht auf Bundesebene

auch kein Recht auf Zugang zu amtlichen
Dokumenten des Mitberichtsverfahrens".

3. Das Öffentlichkeitsprinzip
im Kanton Bern
Das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton

Bern beruht auf drei Elementen:
• aktive Information (Information von

Amtes wegen)
• allgemeines Akteneinsichtsrecht (Infor-

mation auf Anfrage)
• Zugang zu den Verhandlungen und den

Verhandlungsunterlagen von Behörden.

3.1 Aktive /«/oruirtfioM
Artikel 70 der Berner Verfassung lautet

wie folgt: «Die Behörden müssen über ihre

Tätigkeit ausreichend informieren.» Die
Verfassung enthält demnach einen verbind-
liehen Informationsauftrag und verlangt
eine ausreichende Information. Ausrei-
chend ist die Information dann, wenn sie

den Umständen entsprechend rasch, umfas-
send, sachgerecht und klar ist. Nur eine stän-

dige, regelmässige, qualitativ gute Informa-
tionspolitik ermöglicht den Bürgerinnen
und Bürgern eine optimale Ausübung ihrer
Rechte. Nur sie führt zu Vertrauen in die

Tätigkeit der staatlichen Organe.
Artikel 16 des Informationsgesetzes

konkretisiert die Verfassungsbestimmung.
Danach informieren die Behörden des Kan-

tons über alle Tätigkeiten von allgemeinem
Interesse, soweit nicht überwiegende öf-
fentliche oder private Interessen entgegen-
stehen.

3.2 Allgemeines Akfeneinsic/zfsrec/jf
Nach Artikel 17 Absatz 3 der Berner Ver-

fassung hat jede Person «ein Recht auf
Einsicht in amtliche Akten, soweit keine

überwiegenden öffentlichen oder privaten

" Artikel 8 Absatz 1 BGÖ.

'*Vgl. dazu Artikel 18 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. No-
vember 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz,
GRG; BSG 151.21); Artikel 4 Absatz 2 IG.

Anzeige

Interessen entgegenstehen.» Die Kantons-

Verfassung gewährleistet damit das Prinzip
der Öffentlichkeit der Verwaltung als ver-
fassungsmässiges Recht des Einzelnen.

Das allgemeine Akteneinsichtsrecht be-
steht unabhängig vom Nachweis eines eige-

nen schutzwürdigen Interesses oder eines

persönlichen Bezugs zu den fraglichen
Akten.

Der Gesetzgeber hat dieses Aktenein-
sichtsrecht in den Artikeln 27 bis 30 des

Informationsgesetzes konkretisiert. Er hat

«Fallgruppen» gebildet für Umstände, die

es im Einzelfall erlauben können, das Recht

auf Akteneinsicht zu verweigern.

3.3 Zugang zu Verhandlungen und
VerhaMdZwMgsMnteriagen

Kernpunkt dieses Bereichs ist die Frage,
ob die Sitzungen der Behörden öffentlich
zugänglich sind. Das Informationsgesetz
legt fest, dass die Sitzungen des Grossen

Rates öffentlich sind. Demgegenüber sind

Sitzungen von Kommissionen und andern

Organen des Grossen Rates nur in Ausnah-
mefällen öffentlich, beispielsweise dann,

wenn Kommissionen endgültig entschei-
den". Die Sitzungen des Regierungsrates
und seiner Delegationen sind gemäss Infor-
mationsgesetz nicht öffentlich (Art. 7). Für
die Verhandlungen der Justizbehörden gel-
ten die besonderen Vorschriften der Pro-

zessgesetze (Art. 9).
Das Informationsgesetz gilt auch für Ge-

meindebehörden (Art. lOff). Es legt deshalb

fest, dass Gemeindeversammlungen und die

Sitzungen kommunaler Parlamente öffent-
lieh sind.

4. Das Öffentlichkeitsprinzip
und das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung
Im Kanton Bern haben das Öffentlich-

keitsprinzip und das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung Verfassungsrang.
In der Praxis ist zwischen beiden Rechtsan-

Sprüchen optimale Konkordanz herzustel-
len. Dabei ist davon auszugehen, dass per-
sonenbezogene Daten grundsätzlich dem

Öffentlichkeitsprinzip unterliegen.
Nach Artikel 7 Absatz 2 des neuen Öf-

fentlichkeitsgesetzes des Bundes wird der

Zugang zu amtlichen Dokumenten einge-
schränkt, aufgeschoben oder verweigert,

«wenn durch seine Gewährung die Privat-
Sphäre Dritter beeinträchtigt werden kann;
ausnahmsweise kann jedoch das öffentliche
Interesse am Zugang überwiegen».

Der Kanton Bern hat eine andere Lö-

sung getroffen. Er knüpft an die Unterschei-

dung zwischen besonders schützenswerten
Personendaten und allgemeinen Personen-
daten an. Nach Artikel 3 des bernischen Da-

tenschutzgesetzes vom 19. Februar 1986

(BSG 152.04) enthalten besonders schüt-
zenswerte Personendaten Angaben über
«a) die religiöse, weltanschauliche oder po-

litische Ansicht, Zugehörigkeit und Be-

tätigung sowie die Rassenzugehörig-
keit;

b) den persönlichen Geheimbereich, ins-
besondere den seelischen, geistigen oder

körperlichen Zustand;
c) Massnahmen der sozialen Hilfe oder

fürsorgerischen Betreuung;
d) polizeiliche Ermittlungen, Strafverfah-

ren, Straftaten und die dafür verhäng-
ten Strafen und Massnahmen.»

Sind besonders schützenswerte Perso-

nendaten betroffen und können diese nicht
abgedeckt werden, so holt die Behörde ge-
mäss Artikel 13 Absatz 1 der Informations-
Verordnung die Zustimmung der betreffe-

nen Person ein und macht sie auf ihr
Verweigerungsrecht aufmerksam. Für das

weitere Vorgehen ist Artikel 13 Absatz 2 der

Informationsverordnung massgebend: Die
Behörde lehnt das Gesuch ab, wenn die Zu-

Stimmung verweigert wird, die Verweige-

rung der Zustimmung vermutet werden

muss oder wenn das Einholen der Zustim-

mung mit unverhältnismässigem Aufwand
verbunden ist.

Soweit notwendig soll die zuständige
Behörde versuchen, bei der betroffenen Per-

son das Einverständnis zur Bekanntgabe der

besonders schützenswerten Personendaten

zu erlangen. Verweigert die betroffene Per-

son ihre Zustimmung, ist das Einsichtsge-
such abzulehnen. Die Behörde kann das

Gesuch ebenfalls ablehnen, wenn das Ein-
holen der Zustimmung mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden ist, nament-
lieh wenn der Aufenthalt der betroffenen
Person nicht ohne weiteres ermittelt wer-
den kann. Weiter kann auf eine Anfrage ver-
ziehtet werden, wenn gestützt auf frühere

O Iwww.archivschachtel.ch 5 www.oekopack.ch £
juerq.schwenqeler@oekopack.ch
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Anfragen oder auf die allgemeine Interes-

senlage angenommen werden muss, die Zu-
Stimmung werde verweigert.

Diese administrativen Erleichterungen

zugunsten der Verwaltung stehen - wie das

Gutachten von Ulrich Zimmerli vom 11. Juli
1994 zum Informationsgesetz zeigt - in Ein-

klang mit den Bestimmungen des Informa-
tionsgesetzes.

Wenn nicht besonders schützenswerte

Personendaten betroffen sind, gilt nach Ar-
tikel 14 der Informationsverordnung Fol-

gendes: Können die Personendaten nicht
abgedeckt werden, so prüft die Behörde, ob

der Gewährung von Einsicht überwiegende

private Interessen oder Bestimmungen über
besondere Geheimhaltungspflichten entge-
genstehen. Alle in den Akten erwähnten
Personen werden angehört, wenn Zweifel
bestehen, ob es sich um besonders schüt-
zenswerte Personendaten handelt oder ob

überwiegende private Interessen betroffen
sind.

In den übrigen Fällen kann die Behörde
auf eine Anhörung verzichten. Im Kanton
Bern besteht also grundsätzlich kein An-
spruch auf vorgängige Anhörung der Be-

troffenen. Es besteht ferner die Besonder-

heit, dass die Betroffenen eine Datensperre
verlangen können, da für die Sperrung der

Daten kein schutzwürdiges Interesse vo-

rausgesetzt wird".
Artikel 27 ff. des Informationsgesetzes

in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 3 der

Berner Kantonsverfassung stellt eine lex

specialis dar, welche die Behörden zur Be-

kanntgabe von nicht besonders schiitzens-

werten Daten ohne vorgängige Anhörung
ermächtigt. Der bernische Datenschutzbe-

auftragte Markus Siegenthaler hat die In-
formationsansprüche einzelner Personen

und die Schutzansprüche der Betroffenen
als zwei Seiten ein und derselben Medaille
bezeichnet".

Die Einführung des Öffentlichkeitsprin-
zips führte zu einer differenzierteren Kon-

zeption des Datenschutzes im Bereich der

öffentlichen Verwaltung. In zahlreichen Fäl-

len kann dem Anliegen des Öffentlichkeits-

prinzips zum Durchbruch verholfen wer-
den. Dort, wo das Individuum tatsächlich

gefährdet ist, konnte das Verständnis für
den Datenschutz gestärkt werden".

5. Erfahrungen mit dem
Öffentlichkeitsprinzip
5.1 Allgemeine Bilanz
Der Kanton Bern kann heute auf eine

rund zehnjährige Erfahrung mit dem Öf-

fentlichkeitsprinzip zurückblicken. Dieses

Prinzip hat in der Praxis zu keinen Schwie-

rigkeiten geführt. Dabei muss man sich vor

Augen halten, dass im Kanton Bern schon
früher eine liberale Praxis bestand. Auch
vorher war nicht alles geheim. Allerdings
mussten Bürgerinnen und Bürger ihre
konkreten Interessen nachweisen, wenn sie

Einsicht in amtliche Akten nehmen woll-
ten.

Vor einigen Jahren wurden die kantona-
len Behörden, die Gemeinden und Medien-
schaffenden über ihre Erfahrungen mit dem

Öffentlichkeitsprinzip befragt. Die Auswer-

tung hat ergeben, dass bisher kaum Verfü-

gungen oder Rechtsmittelentscheide zum
allgemeinen Akteneinsichtsrecht bestehen.

Dies hängt auch damit zusammen, dass

über Akteneinsichtbegehren in der Regel
formlos entschieden wird. Es bestehen keine

Statistiken. Die Dienststellen, die an der

Front tätig sind, entscheiden in eigener

Kompetenz über Akteneinsichtbegehren.
Die vorgesetzten Stellen werden nur mit
den Akteneinsichtbegehren befasst, wenn
die Frage kontrovers ist. Der befürchtete

Ansturm auf die Amtsstuben blieb nach all-

gemeiner Einschätzung der Verantwortli-
chen im Kanton und in den Gemeinden aus.

In der Praxis wurden offenbar in den meis-

ten Fällen gangbare Wege gefunden.
Generell lässt sich sagen, dass die Ver-

waltung für Fragen der Transparenz und des

Personendatenschutzes sensibilisiert wurde.

Der Datenschutzbeauftragte des Kantons
Bern hat bestätigt, dass die Einführung des

Öffentlichkeitsprinzips die Position des Da-
tenschutzes nicht geschmälert hat.

Verfahren und Zuständigkeiten richten
sich nach den Bestimmungen des Gesetzes

über die Verwaltungsrechtspflege".

5.2 Geric/ife- und Verwa/fwngspraxis
Die nachfolgende Übersicht gibt einen

Einblick in die wenigen publizierten Ur-
teile:

• Das Verwaltungsgericht befasste sich in
einem Urteil vom 26. August 1996" mit
der Frage der wesentlichen Beeinträchti-

gung der Entscheidfindung von Behör-
den durch vorzeitige Bekanntgabe von
internen Papieren (Expertisen) und mit
der Frage des Geschäftsgeheimnisses. Das

Gericht kam zum Schluss, dass der Ge-

meinderat der Stadt Bern ein Gutachten
im Interesse einer für die Stadt möglichst
günstigen Neuregelung des Anzeigerge-
schäftes vorläufig geheim halten durfte.

• In einem Urteil vom 28. Juli 1999" hielt
das Verwaltungsgericht fest, dass Arti-
kel 11 Absatz 3 des Informationsgesetzes,
der die Sitzungen des Gemeinderates und
der Kommissionen sowie die darüber ge-
führten Protokolle als nicht öffentlich er-
klärt, mit der Verfassung vereinbar ist.

6. Die Kosten des Öffentlich-
keitsprinzips
6.1 Prekäre Datenlage
Auf internationaler Ebene sind kaum

systematische Kostenerhebungen zur Ge-

setzgebung zum Informationszugang vor-
handen. Insbesondere in den europäischen
Ländern sind keine Daten zu den Umset-

zungskosten des Öffentlichkeitsprinzips
greifbar. Dasselbe gilt für den Kanton
Bern.

Aus einer generellen Sicht lässt sich sa-

gen, dass die Kommunikation der Tätigkeit
von Behörden und Verwaltungsstellen Teil

der materiellen Problemlösung ist. Es ist
deshalb nicht immer sachgerecht, Kommu-
nikationskosten von andern Kosten der

Problemlösung zu trennen.

6.2 Gestaltbare Kosfen/olgen
Der zusätzliche Aufwand, der mit der

Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Verwaltung entsteht, hängt ab von der

Anzahl der formellen Gesuche und von der

Art und Weise, wie diese Gesuche bearbei-

tet werden. Beide Grössen sind von der Ver-

waltung beeinflussbar. Gefordert ist bei-

spielsweise eine adäquate Dossierkultur, die

eine rasche Auffindung der für die freie Ein-
sieht zugänglichen Dokumente ermög-
licht".

In andern Ländern wurden ungenaue
Gesuche und eine schlechte Organisation
der Registratur als wichtigste Kostenfakto-

ren bezeichnet. Kosten, die aus einer
schlechten Organisation der Registratur

" Artikel 13 des bernischen Datenschutzgesetzes; vgl.
dazu Isabelle Häner (Anm. 4), 296, und Markus Sie-

genthaler, Öffentlichkeit der Verwaltung, in: Bruno
Baeriswyl/Beat Rudin (Hrsg.), Perspektive Daten-
schütz, Zürich 2002, 203 ff., 226. Ulrich Zimmerli
kommt in seinem Gutachten vom 11. Juli 1994 zum
Schluss, dass es im Lichte von Artikel 17 Absatz 3 KV
BE kaum angängig ist, den in amtlichen Akten verzeich-

neten Personen generell das Recht zur Sperrung der da-

rin enthaltenen Personendaten gemäss Artikel 13 DSG

zuzuerkennen.

Markus Siegenthaler (Anm. 13), 210.

Vgl. dazu auch Stephan C. Brunner, Öffentlichkeit
der Verwaltung und informationelle Selbstbestim-

mung: Von Kollisionen und Verkehrsregeln, in: Fest-

schrift für Rainer J. Schweizer, Zürich/Basel/Genf 2003,
31 ff., 59.

Gesetzvom23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRPG; BSG 155.21). Vgl. dazu Thomas Merkli/
Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, 1997.

" BVR 1997 241 ff.
" BVR 2000 1 ff.; vgl. dazu Andreas Kley, medialex

1999 238.
" Vgl. dazu Markus Spinatsch, Vollzug des Öffentlich-

keitsprinzips in der Bundesverwaltung. Bericht zu-
handen des Bundesamtes für Justiz, Bern, 25. Mai 2001,

zitiert in der Botschaft des Bundesrates vom 12. Feb-

ruar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit,
BBl 2003 1975.
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entstehen, sind durch eine adäquate Dos-
sierkultur beeinflussbar. Weiter können
Kosten gesenkt werden, wenn für Gesuche,

die umfangreiche Arbeiten auslösen, kos-
tendeckende Gebühren erhoben werden.
Nach Artikel 30 Absatz 2 des bernischen In-
formationsgesetzes kann die Behörde für
besonderen Aufwand eine Gebühr erhe-
ben.

7. Fazit
Die Erfahrungen im Kanton Bern kön-

nen in drei Punkten zusammengefasst wer-
den:

a) Die Einführung des Öffentlichkeitsprin-
zips hat sich bewährt. Das Öffentlich-

keitsprinzip und eine aktive Informa-
tionspolitik der Behörden schaffen
Vertrauen in das staatliche Handeln.
Zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip
und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung ist eine optimale
Konkordanz herstellbar.

b) Das Öffentlichkeitsprinzip ist Teil einer
modernen Problemlösungsstrategie. Be-

hörden und Verwaltungsstellen können
ihre Aufgabe nur lösen, wenn sie die In-
teraktion mit der Bevölkerung und
Kommunikationsprozesse miteinbezie-
hen.

c) Das Öffentlichkeitsprinzip ist mit gerin-

gen Kosten verbunden. Die Behörden

können durch eine adäquate Dossier-
kultur selbst auf das Ausmass der Kos-

ten Einfluss nehmen. Von Bedeutung ist
auch, dass die gerichtliche Durchset-

zung des Rechts auf Akteneinsicht für
die Beschwerdeführenden mit Kosten
verbunden sein kann, wenn sie mit ih-
rem Begehren nicht durchdringen.
Überdies kann die Verwaltung bei gros-
sem Aufwand Gebühren erheben.

E-Mail; fcurt. nuspfe'ger@sfa. fee. cfe

Entwurf des Gesetzes über
die Information der Öffentlichkeit,
den Datenschutz und das Archiv-
wesen (IDAG) im Kanton Aargau

Andrea Voellmin
Staatsarchivarin des Kantons
Aargau

A ifang 2005 sind die Vernehmlas-

sung zum Entwurf eines Gesetzes über die
Information der Öffentlichkeit, den Daten-
schütz und das Archivwesen (IDAG) sowie
eine dazu notwendige Verfassungsrevision
abgeschlossen worden. Das neue Gesetz be-

inhaltet den Wechsel vom Geheimhaltungs-
zum Öffentlichkeitsprinzip, die notwendi-

gen Grundlagen für einen zeitgemässen
Datenschutz und die gesetzliche Veranke-

rung des Archivwesens.

Der Weg zum Gesetzesentwurf
Dass der vorliegende Gesetzesentwurf

gleich in drei entscheidenden Bereichen
staatlichen Handelns überfällige gesetzliche

Regelungen vorschlägt, war nicht von An-
fang an geplant.

Den Stein ins Rollen brachten 1998 zwei

Motionen, die eine einheitliche Kodifizie-

rung des Datenschutzes verlangten. Nach-
dem in den 1980er Jahren ein erster Ent-
wurfzu einem Datenschutzgesetz im Aargau

zugunsten des Bundesgesetzes über den Da-
tenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992' zu-
rückgestellt worden ist, gelten für die Bear-

beitung von Personendaten lediglich
regierungsrätliche Weisungen, die sich an
die Zentralverwaltung richten. Daneben gilt
das Bundesdatenschutzrecht. Eine vom Re-

gierungsrat gewählte Datenschutzkommis-
sion hat die Aufgabe, betroffene Personen

und Amtsstellen zu beraten und allenfalls

zu vermitteln.
Eine weitere Motion verlangte 1999 die

Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Be-

gründet wurde der Vorstoss mit dem Argu-
ment, die Einführung der wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung würde das

Parlament schwächen und das Öffentlich-

keitsprinzip könne hier Gegensteuer geben.
Ebenso sollte das Öffentlichkeitsprinzip ge-
währleisten, dass die Öffentlichkeit über alle

Tätigkeiten von allgemeinem Interesse

rasch, umfassend, sachgerecht und klar in-
formiert werde.

In einer ersten Phase wurde nun je ein

Normkonzept für den Datenschutz und für
das Öffentlichkeitsprinzip erstellt. Dann
wurde entschieden, die beiden Gesetzespro-

jekte nach dem Vorbild des ersten Kombi-

gesetzes im Kanton Solothurn" zu fusionie-
ren. Anfang 2003 lag dann ein gemeinsames

Normkonzept «Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz» vor. Die Stellungnahme der

Archivkommission zum Normkonzept, es

sei, soweit es das Archivrecht betreffe, lü-
ckenhaft, zeigte Wirkung, und der Regie-

rungsrat verlangte, für die weiteren Arbei-
ten das Staatsarchiv einzubeziehen, damit
die archivarischen Gesichtspunkte ebenfalls

gesetzlich geregelt würden.
Das Archivwesen ist im Kanton Aargau

zurzeit in einer Verordnung vom 6. Mai
1998" geregelt, basierend auf dem Gesetz

über die Organisation des Regierungsrates
und der kantonalen Verwaltung vom
26. März 1985".

Der Gesetzesentwurf über die Informa-
tion der Öffentlichkeit, den Datenschutz
und das Archivwesen (IDAG), der Ende

September 2004 in die Vernehmlassung ge-
schickt wurde, enthält nun drei Stossrich-

tungen".
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